
 Turn- und Sportverein 1911 e.V. Heiligenstein 

 
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Turn- und Sportverein 1911 e.V. Heiligenstein 
 
Name     Vorname    Geburtsdatum   Beginn der Mitgliedschaft 

 
 
 

Straße, Hausnummer    Postleitzahl Wohnort 

 
 
 

Telefon-Nr.   Mobil    E-Mail-Adresse 

 
 
 

Abteilung:  O  Handball  O Tennis                  O  Turnen                O  Volleyball 

 
Ich bestätige, dass ich die Satzung und die jeweiligen geltenden Regelungen über den Datenschutz zur Kenntnis genommen habe. Der TuS 
Heiligenstein erhebt, speichert und verarbeitet meine personenbezogenen Mitgliedsdaten ausschließlich im Rahmen seiner Datenverwaltung. 
Ich erteile meine Zustimmung zur Veröffentlichung der mich betreffenden personenbezogenen Bilder und der Hinweise, die im Rahmen von 
Vereins- und Sportveranstaltungen erstellt oder erworben wurden. Den auf der TuS-Homepage (www.tus-heiligenstein.de) verkündeten 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen widerspreche ich nicht. Meine erteilte Zustimmung kann ich, ausschließlich die der 
Vereinsdatenverwaltung, jederzeit teilweise oder ganz widerrufen.   

 
Römerberg, den ………………….   

Unterschrift des Antragstellers  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters  
     

 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE 81 TuS 00000 600299                                                                   Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Turn- und Sportverein 1911 e.V. Heiligenstein den Mitgliedsbeitrag und die sonstigen anfallenden Gebühren (u.a. nicht geleistete 
Arbeitsstunden, Gastspielergebühren als Mitglied der Tennisabteilung), von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Turn- und Sportverein 1911 e.V. Heiligenstein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Name und Vorname des Kontoinhabers:    Kreditinstitut (Name): 
 
 
 
 
IBAN:        BIC: 
 
 
 
 

 
Römerberg, den ………………….   

Unterschrift des Kontoinhabers   
 
 

Beitragsordnung ab 1. Januar 2026 
 
Mitglieder der Abteilung Turnen, Handball, Volleyball, sowie 
passive Tennismitglieder: 
 
Erwachsene 84,00 € 
 
Kinder, Schüler und Jugendliche (bis 18 Jahre) 60,00 € 
 
Studenten und Auszubildende bis 24 Jahre 60,00 € 
 
Mitglieder ab 65 Jahre (Stichtag ist der 01.01.des Jahres) 60,00 € 
 
Familienbeitrag, eingetragene Lebenspartnerschaft  140,00 € 
(Erwachsene inkl. Kinder unter 18 Jahren) 
 
Sollten von einer Familie, Partnerschaft keine Erwachsenen, jedoch 
mehrere Schüler bzw. Jugendliche unter 18 Jahren dem Verein 
angehören, so zahlen nur die beiden ältesten Kinder. 

Aktive Mitglieder der Tennisabteilung: 
 

Erwachsene ohne Altersbeschränkung 174,00 € 
 
Ehepaar, eingetragene Lebenspartnerschaft  
einschließlich Kinder bis 18 Jahre 260,00 € 
 
Jugendliche (15 – 18 Jahre) 60,00 € 
 
Kinder und Schüler bis 14 Jahre 60,00 € 
 
Studenten und Auszubildende bis 24 Jahre 60,00 € 
 
Erwachsene und Jugendliche der Tennisabteilung müssen  
jährlich 7 Arbeitsstunden leisten. Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde 
sind 15,00 € zu zahlen. Jugendlicher ist, wer zum Jahreswechsel das 
15. Lebensjahr vollendet hat. 

 
 
 
Stand: 25.11.2025 



 

 
Einwilligung zur Verwendung/Veröffentlichung  

von personenbezogenen Daten 
 
Liebes Vereinsmitglied, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Vereinsleben – auch personenbezogen – einer 
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen des Sportbetriebes und 
von Veranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Gruppen-/Mannschaftsfotos kommen hier 
etwa personenbezogene Informationen über Training, Wettbewerbe, Ausfahrten oder Veranstaltungen in Betracht. 
 
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in die Verwendung/Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
einschließlich Fotos der im Aufnahmeantrag bezeichneten Person für vereinsinterne Zwecke in folgenden Medien 
ein: 

- Vereinszeitung  
- Jubiläumsausgaben 
- Internetauftritt des Vereins 
- Schaukästen / Tafeln des Vereins 
- soziale Netzwerke 
- redaktionelle Weitergabe an die regionale Presse sowie an befreundete Vereine 

 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, die Personen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden 
sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Spielbetriebs oder im Rahmen von Vereinsveranstaltungen oder durch 
einen (seitens des Vereins oder von Spieler/innen oder des/der Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen 
angefertigt wurden oder die von Spieler/innen zur Verfügung gestellt wurden. In Verbindung mit Personenabbildungen 
werden die Namen so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet 
werden kann (z.B. in Form von Mannschaftsfotos). 
 

2. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige 
veröffentlichte personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten 
können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des 
Spielers/der Spielerin verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt aufzunehmen. Über die 
Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den 
oben genannten Internet-Angeboten des Vereins bereits entfernt oder geändert wurden. 
 

3. Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Mannschafts-, Gruppen- oder 
Einzelfotos durch einen seitens des Vereins oder von Spieler/innen oder der Erziehungsberechtigten beauftragten 
Fotografen ein. 
 

Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben genannten Verwendungen der Personenabbildungen und personenbezogenen 
Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und 
umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Spielers/der Spielerin erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) 
lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung des/der Unterzeichnenden ist jedoch bei 
Mehrpersonenabbildungen (z.B. Mannschafts- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. 
 

Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen 
werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 
 

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für oben genannte 
Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbegrenzt. Ein Hinweis welche Inhalte zu löschen sind erfolgt dann vom 
Unterzeichner. 
 

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 
 
 
 

Römerberg, den       

 
 
              
      (Unterschrift des Spielers/der Spielerin)      (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 

 



Worum geht es bei der 
„Einwilligung zur Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten“? 

 
 
Wir möchten, dass unsere Vereinshomepage richtig gut aussieht und alle Besucherinnen und 
Besucher sehen können, was bei uns im Verein so los ist. Und was wäre eine Vorstellung des Vereins 
auf der Homepage ohne Bilder der Spieler/innen. 
 
Nun darf aber nicht einfach eine andere Person Fotos von dir machen und sie irgendwo 
veröffentlichen, ohne dich zu fragen. Genau so wenig dürfen andere ungefragt deinen Namen 
veröffentlichen. Jeder Mensch – auch wenn er noch nicht erwachsen ist – hat das Recht, zu 
entscheiden, ob er irgendwo öffentlich abgebildet sein oder mit seinem Namen genannt sein möchte 
oder nicht. Bei jüngeren Kindern, so etwa bis 12 Jahre, entscheiden die Eltern stellvertretend für das 
Kind. Bei älteren Kindern und Jugendlichen müssen diese selbst einverstanden sein und auch deren 
Eltern müssen noch zustimmen. 
 

(Achtung! Von diesem Recht gibt es einige Ausnahmen. Wenn zum Beispiel deine Trainerin oder dein 
Trainer auf einer Mannschaftsfahrt ein Foto von der Halle, in der ihr gespielt habt, macht und du bist 
zufällig klein am Rand auf dem Bild zu sehen, dann darf das Foto auch ohne deine Erlaubnis 
abgebildet werden, weil nicht du, sondern die Halle im Mittelpunkt des Bildes steht.) 
 
 
Was unterschreibst du da? 
 

Unter Punkt 1. der Einwilligungserklärung ist zu lesen, wo „Personenabbildungen“, also Fotos, die dich 
zeigen veröffentlicht werden dürfen, nämlich auf den Internetseiten, im Saisonheft des Fördervereins 
als auch an der Infotafel, die in der Rhein-Pfalz-Halle bei Heimspielen aushängt. Weiterhin steht da 
auch, dass auch dein Vorname, Nachname und deine Jahrgangsstufe veröffentlicht werden dürfen. 
 
Damit die Einwilligung auch gültig ist, müssen wir dich in Punkt 2 auch darauf hinweisen, welche 
Folgen es haben kann, dass dein Foto und dein Name im Internet veröffentlicht werden – nämlich zum 
Beispiel, dass alle Leute in der Welt, die einen Internetzugang haben, darauf zugreifen können. Damit 
wollen wir dich nicht erschrecken, sondern dir bewusstmachen, in was du mit deiner Unterschrift 
einwilligst. 
 
Dass du damit einverstanden bist, dass Fotos von dir gemacht werden und diese wie in den 
vorherigen Punkten beschrieben veröffentlicht werden, ohne dass du dafür Geld bekommst, steht 
unter Punkt 3. Außerdem steht hier, dass du diese Zustimmung in Bezug auf die Fotos, die nur dich 
alleine abbilden, und in Bezug auf deinen Vornamen auch wieder zurücknehmen kannst. 
 
Besonders wichtig ist der letzte Satz unter Punkt 3: du unterschreibst freiwillig und hast keine 
Nachteile zu befürchten, wenn du nicht unterschreibst. 
 
 
Und warum muss das alles so lang und kompliziert klingen? 
 

Juristen nehmen immer alles etwas genauer als „normale“ Menschen, aber das hat auch seinen Sinn. 
Denn nur dadurch, dass die Einwilligungserklärung so exakt formuliert ist, kannst du dir sicher sein, 
dass du genau weißt, was der Verein mit deinen Bildern und deinem Namen macht und was nicht. 
 

 


